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Stadt Bad Vilbel, Stadtteil Dortelweil 
 

 Bebauungsplan  
 

„Dortelweil-West“  
 

10. Änderung 
 
 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bad Vilbel und Linden, den 30.10.2014 
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Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB 

 

Stellungnahmen mit Anregungen 

Anerkannte Verbände nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz; Monika Mischke Bad 
Vilbel (19.09.2014) 
Hessen Mobil Straßen- u. Verkehrsmanagement Gelnhausen (15.09.2014) 
Kreisausschuss des Wetteraukreises, Strukturförderung und Umwelt, Archäologische 
Denkmalpflege (17.09.2014) 
Kreisausschuss des Wetteraukreises, FD Bauordnung, FS 4.5 (20.08.2014)  
Kreisausschuss des Wetteraukreises, FD Bauordnung, FS 4.5.5 (08.08.2014)  
Kreisausschuss des Wetteraukreises, Naturschutz- und Landschaftspflege 
(01.09.2014)  
Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (12.09.2014) 
Regierungspräsidium Darmstadt, KMRD (08.09.2014) 
Regionalverband FrankfurtRheinMain (16.09.2014) 
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH (14.08.2014) 
Unitymedia GmbH (02.09.2014) 
 
Stellungnahmen mit Anregungen aus der Öffentlichkeit  
Lars Scheerer, Beethovenstraße 31, 61118 Bad Vilbel (26.08.2014) (Anlage 
Unterschriftenliste) 

Stellungnahmen ohne Anregungen 
Deutsche Bahn AG (26.08.2014) 
Kreisausschuss Wetteraukreis, FD Gesundheit (14.08.2014) 
Kreisausschuss Wetteraukreis, Wasser- und Bodenschutz (07.08.2014) 
OVAG Netz AG (04.09.2014) 
Polizeipräsidium Mittelhessen (19.09.2014) 
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund (15.09.2014) 
Stadtverwaltung Bad Vilbel, FD Liegenschaftsverwaltung (01.09.2014) 
Stadtverwaltung Bad Vilbel, FB Technische Dienste/Bauwesen (07.08.2014) 
Stadtverwaltung Bad Vilbel, FB Öffentliche Ordnung (08.08.2014) 
 
 
 
 

 
 
 
Keine Stellungnahme abgegeben haben 

Bischöfliches Generalvikariat 
Botanische Vereinigung f. Naturschutz 
Deutsche Telekom Technik 
Ev. Pfarramt Dortelweil 
Kreisbauernverband Hochtaunus 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Landrat des Wetteraukreises, FD Wasser- u. Bodenschutz 
Landrat des Wetteraukreises, Allgemeine Landesverwaltung u. Sozialver., Gewerbe, 
Umwelt 
Magistrat der Stadt Karben 
Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Betriebshof 
Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Park- u. Gartenanlagen 
Magistrat der Stadt Bad Vilbel, Finanzverwaltung 
Magistrat der Stadt Bad Vilbel, Wohnungswesen 
Magistrat der Stadt Bad Vilbel, Soziale Sicherung 
Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V. 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Staatliches Schulamt für den Hochtaunus- u. Wetteraukreis  
Verband Hessischer Fischer e.V. 
Wanderverein LV Hessen 
 
 
 
 
 



 

Bebauungsplan „Dortelweil West“ 10. Änderung – Abw. §§ 3(2) und 4(2) i.V.m. § 13a BauGB    Seite 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 

Satzungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 
Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen werden nach ausführlicher 
Diskussion als Stellungnahmen der Stadt Bad Vilbel beschlossen. 
  
(2) Der Bebauungsplan wird gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen und die 
Begründung hierzu gebilligt.  
 
(3) Die Satzung wird ortsüblich bekanntgemacht und in Kraft gesetzt. 
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 Anerkannte Verbände nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz (19.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Im rechtskräftigen Bebauungsplan „Dortelweil-West“ 8. Änderung wurde für die 
Gestaltung von Garagen außerhalb der Baugrundstücke im Wohngebiet keine 
explizite Festsetzungen getroffen, es gilt, dass allgemein fensterlose Flächen von 
mehr als 60 m² Größe mit Klettergehölzen der Pflanzliste Siedlung zu begrünen sind 
(vgl. Textliche Festsetzung 1.1.2 des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Dortelweil-
West“ 8. Änderung). Die hiermit vorliegende 10. Änderung des Bebauungsplanes 
umfasst nur punktuelle und in den Textlichen Festsetzungen differenziert dargestellte 
Änderungen, die sich neben der Ausweisung von Flächen für Garagen und 
Gemeinschaftsgaragen zu Lasten von Grünfläche vor allem auf die Reduktion der 
Zahl der Zulässigen Vollgeschosse und der Geschossflächenzahl des Allgemeinen 
Wohngebietes entlang der Konrad-Adenauer-Allee (WA 3a).  
Die sonstigen bauplanungsrechtlichen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen 
Gestaltungsvorschriften des Bebauungsplanes „Dortelweil-West“ 8. Änderung vom 
2007 gelten unverändert fort. Weitergehender Regelungsbedarf zu der rd.140 m² 
umfassenden Fläche wird auch für die 10. Änderung keiner gesehen. 
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 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen (15.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen- 
Die Festsetzung der „Umgrenzung von Flächen von Flächen für Nebenanlagen, 
Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen“, hier: Gemeinschaftsstellplätze und 
Gemeinschaftsgaragen befindet sich neben bereits bestehenden und umgesetzten 
Garagen und in einem größeren Abstand als 10 m von der Kreisstraße, so dass die 
vorliegende Anregung bereits berücksichtigt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es handelt sich bei der vorliegenden 10. Änderung ausschließlich um eine 
Modifikation bestehenden Planungsrechtes.Planziele sind die Rücknahme der Zahl 
der zulässigen Vollgeschosse (Z) für das Allgemeine Wohngebiet WA 3a von 
zwingend III auf maximal II sowie analog dazu die Rücknahme der zulässigen 
Geschossflächenzahl (GFZ) von GFZ = 1,2 auf GFZ = 0,8, die Modifikation der 
Festsetzungen zur Einfriedung von Grundstücken, der überbaubaren 
Grundstücksflächen und die Ausweisung von Flächen für Garagen und 
Gemeinschaftsgaragen zu Lasten von Grünfläche. Die sonstigen 
bauplanungsrechtlichen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Gestaltungs-
vorschriften des Bebauungsplanes „Dortelweil-West“ 8. Änderung vom 2007 gelten 
unverändert fort. Über den Bestand hinausgehende immissionsschutzrechtlich 
relevante Nutzungen werden insofern hier nicht vorgesehen. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

3. 
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 Kreisausschuss Wetteraukreis, Strukturförderung und Umwelt, Archäologische 
Denkmalpflege (17.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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 Kreisausschuss Wetteraukreis, FD Bauordnung, FS 4.5 (20.08.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Anregung wird entsprochen. 
Die Gemeinschaftsstellplätze und Gemeinschaftsgaragen werden dem Allgemeinen 
Wohngebiet zugeordnet. 
 
Zu 2:Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Gegenüber dem planungsrechtlichen Bestand des Bebauungsplanes „Dortelweil-
West“ 8. Änderung vom 2007 wird es hinsichtlich der Bemessung der zulässigen 
Trauf- und Firsthöhen keinen Unterschied geben, so dass auf eine weitergehende 
Festsetzung in dem hier vorliegenden Bebauungsplan verzichtet wird. 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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 Kreisausschuss Wetteraukreis, FD Bauordnung, FS 4.5.5 (08.08.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Löschwasserversorgung 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es handelt sich bei dem hier vorliegenden Bebauungsplan ausschließlich um eine 
Modifikation des planungsrechtlichen Bestandes dahingehend, dass die maximal 
zulässige Ausnutzung der Grundstücke im Hinblick auf Geschossigkeit und 
demzufolge auch Geschossfläche reduziert wird. Es muss davon ausgegangen 
werden, dass die Löschwasserversorgung bei der bisherigen Entwicklung bereits als 
sichergestellt zu betrachten ist, so dass hier für das vorliegende Änderungsverfahren 
kein weitergehender Handlungsbedarf besteht. Unabhängig davon kann die Stadt 
Bad Vilbel die erforderliche Löschwassermenge zur Verfügung stellen. 
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Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Plangebiet Dortelweil West ist vollständig erschlossen und überwiegend bebaut, 
so dass für den Bebauungsplan hier kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und wurde bei der Umsetzung der Erschließung bereits berücksichtigt. 
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 Kreisausschuss Wetteraukreis, Naturschutz und Umwelt (01.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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 Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (12.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalplanung 
 
Zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Naturschutz 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Angemerkt sei, dass von der Unteren Naturschutzbehörde in der Stellungnahme vom 
01.09.2014 keine Bedenken vorgetragen wurden. 
 
Arbeitsschutz und Umwelt 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  
und wurde bereits zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die 
Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Angemerkt sei, dass es sich bei 
der vorliegenden 10. Änderung ausschließlich um die Modifikation bereits 
bestehenden Planungsrechtes handelt, so dass an dieser Stelle keine 
Veränderungen zu erwarten sind. 
 
Kommunales Abwasser 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 Nachsorgender Bodenschutz 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Vorsorgender Bodenschutz 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Belange des Bodenschutzes sind seit Einführung des Bundesbaugesetzes 1960 
fester Bestandteil der Abwägung (§ 1 Abs. 5 BBauG) der 2011 eröffneten Arbeitshilfe 
und des Leitfadens von 2013 hätte es insofern nicht zwingend bedurft.  
Der Landschaftspflegerische Fachbeitrag wird gleichwohl überprüft und in dem für 
die Ebene der verbindlichen Bauleitplanverfahren gebotenem Umfang ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

6. 
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 Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es handelt sich bei der vorliegenden 10. Änderung um einen Bebauungsplan nach § 
13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung für den kein Umweltbericht zu 
erstellen ist. Die im § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgeführten Belange des 
Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
müssen jedoch auch in einem Verfahren nach § 13a BauGB sorgfältig erhoben und 
abgewogen werden. Dies ist im Rahmen eines Landschaftspflegerischen 
Fachbeitrages und eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages entsprechend erfolgt. 
Die in der 10. Änderung des Bebauungsplanes enthaltene Ausweisung von Flächen 
für Garagen und Gemeinschaftsgaragen geht zu Lasten einer rd. 140 m² großen 
Fläche aus Rasen und Gehölzen. Angesichts dessen, dass das gesamte Plangebiet 
eine Fläche von rd. 64,4 ha aufweist und die hier vorliegende 10. Änderung in deren 
Mittelpunkt ausschließlich die Reduktion der zulässigen Gebäudehöhe steht rd. 2,4 
ha umfasst, ist dies im Hinblick auf die Gesamtbilanz eindeutig zu vernachlässigen. 
Unabhängig davon wird auch in dem Landschaftspflegerischen Planungsbeitrag 
obschon keine Notwendigkeit dafür besteht, eine entsprechende Aufnahme des 
Belangs erfolgen. 
 
Immissionsschutz 
 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Allgemein 
 
Zu 9: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Bergaufsicht 
 
Zu 10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

7. 

9. 

10. 
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Kampfmittelräumdienst 
 
Zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Kampfmittelräumdienst wurde separat beteiligt und hat mit Schreiben vom 
08.04.2014 eine Stellungnahme abgegeben die besagt, dass die Auswertung der 
vorliegenden Kriegsluftbilder ergeben habe, dass sich das im Lageplan näher 
bezeichnete Gelände im Bereich von ehemaligen Flakstellungen befinde. Vom 
Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich 
ausgegangen werden. Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Unabhängig davon ist der Bebauungsplan bereits überwiegend vollzogen und auch 
für diese Fläche besteht seit geraumer Zeit Planungsrecht, so dass nicht davon 
ausgegangen wird, dass an dieser Stelle weitergehende Kampfmittel entdeckt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
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 Regierungspräsidium Darmstadt, KMRD (08.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
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Regionalverband Frankfurt Rhein Main (16.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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 Stadtwerke Bad Vilbel (14.08.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 

2. 
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Anlage 1: Plan Gas 
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 Anlage 2 Plan Wasser 
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 Unitymedia Kabel bw (02.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1:Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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 Herr Lars Scheerer, Beethovenstraße 13, 61118 Bad Vilbel (26.08.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 2: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan sieht bereits die Rücknahme der Zahl der zulässigen 
Vollgeschosse (Z) für das Allgemeine Wohngebiet WA 3a von zwingend III auf 
maximal II sowie analog dazu die Rücknahme der zulässigen Geschossflächenzahl 
(GFZ) von GFZ = 1,2 auf GFZ = 0,8 vor. Dementsprechend werden voraussichtlich 
auch weniger neue Wohnungen hier entstehen. Unabhängig davon steht der 
Bebauungsplan bzw. die 10. Änderung des Bebauungsplanes einer aufgelockerten 
Bauweise grundsätzlich nicht entgegen.  
 
 

1. 

2. 

3. 
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Anlage Unterschriftenliste 
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Anlage Unterschriftenliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




